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Kantonsrat St.Gallen  22.07.21 
 

 
 
 

III. Nachtrag zum Steuergesetz 
 
 
 
Anträge der Redaktionskommission vom 14. April 2008 
 
 
 
Art. 33bis Abs. 1 Bst. a: der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von wenigstens 

20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das 
Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen oder einer juri-
stischen Person, soweit innert 5 Jahren nach dem Verkauf_ 
unter Mitwirkung des Verkäufers_ nicht betriebsnotwendige 

Substanz ausgeschüttet wird, die im Zeitpunkt des Verkaufs 
bereits vorhanden und handelsrechtlich ausschüttungsfähig 
war. Dies gilt sinngemäss auch, wenn innert 5 Jahren mehrere 
Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam verkaufen oder 
Beteiligungen von insgesamt wenigstens 20 Prozent verkauft 
werden. Ausgeschüttete Substanz wird beim Verkäufer ge-
gebenenfalls im Verfahren nach Art. 199 ff. dieses Erlasses 
nachträglich besteuert; 

 
 
Art. 122ter:  Die Quellensteuer wird auf der Grundlage des vom Arbeitgeber 

der AHV-Ausgleichskasse gemeldeten Bruttolohnes ohne Be-
rücksichtigung der übrigen Einkünfte, allfälliger Berufskosten 
und der Sozialabzüge erhoben. 

 
 
Art. 201 Abs. 1:  Die Einleitung des Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflich-

tigen unter Angabe des Grundes schriftlich mitgeteilt. Dabei 
wird er auf die Möglichkeit der späteren Einleitung eines Straf-
verfahrens wegen Steuerhinterziehung aufmerksam gemacht, 
wenn ein solches bei der Einleitung des Nachsteuerverfahrens 
weder eingeleitet wird_ noch hängig ist, noch von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. 
 
 
   Auftrag an die Staatskanzlei zur Bereinigung der Abschnitts-

folge. 
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